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Betreuungsgutscheine 
für die familienergänzende Kinderbetreuung von Kindern im Vorschul- und 
Schulbereich 

 
 
Ab 1. Januar 2023 werden in der Gemeinde Neuenkirch Betreuungsgutscheine für die familienergän-
zende Kinderbetreuung im Vorschul- und Schulbereich abgegeben. Die rechtliche Grundlage für die 
Ausrichtung von Betreuungsgutscheinen bilden die Richtlinien vom 17. August 2022 (überarbeitet am 
21. Juni 2023).  

Was sind Betreuungsgutscheine? 
Der Betreuungsgutschein ist eine geldwerte Leistung der Gemeinde Neuenkirch, welche die Nutzung 
von Angeboten familienergänzender Kinderbetreuung im Vorschul- und Schulbereich vergünstigt. 

Wer hat Anspruch auf Betreuungsgutscheine?  
Anspruch auf einen Betreuungsgutschein für familienergänzende Kinderbetreuung haben erwerbstä-
tige Erziehungsberechtigte unter bestimmten Voraussetzungen. Die Voraussetzungen sind im Detail 
in den Richtlinien Betreuungsgutscheine der Gemeinde Neuenkirch aufgeführt.  

Wie gehe ich vor, um Betreuungsgutscheine zu erhalten?  
 Dies betrifft Institutionen, welche eine Betriebsbewilligung für Tageselternvermittlung und Kinder-

krippen haben. 
 

 Füllen Sie das Antragsformular für Betreuungsgutscheine aus. Die notwendigen Formulare finden 
Sie unter www.neuenkirch.ch oder bei der Gemeindeverwaltung, Soziales und Gesellschaft unter 
041 469 72 50 bzw. sozialedienste@neuenkirch.ch.  

 

 Lassen Sie das Formular "Bestätigung Kindertagesstätte" bzw. "Bestätigung Tagesplatzvermitt-
lung" von der Betreuungseinrichtung ausfüllen und senden Sie dieses zusammen mit dem ausge-
füllten Anmeldeformular unterschrieben an  

Gemeindeverwaltung Neuenkirch 
Soziales und Gesellschaft 
Luzernstrasse 16 
Postfach 1 
6206 Neuenkirch 

 Bitte beachten Sie, dass Sie das Gesuch einreichen, bevor Ihr Kind fremdbetreut wird. Der  
Anspruch auf Betreuungsgutscheine kann NICHT rückwirkend geltend gemacht werden.  

Erhalte ich Betreuungsgutscheine für Schulkinder?  
Der Schulbereich umfasst Kinder ab dem Eintritt in den obligatorischen Kindergarten bis zum Ab-
schluss der Primarschule. Das Angebot der Betreuungsgutscheine unterstützt Erziehungsberechtigte 
nur bei den Kosten für den Besuch einer Tagesfamilie über die Tagesplatzvermittlung des Vereins 
Seevogtey. Für die regionalen Ferienbetreuungsangebote (z.B. Seevogtey Sempach) gelten eigene 
Bestimmungen. Die Gemeinde Neuenkirch bietet zudem an der Schule Neuenkirch umfassende Ta-
gesstrukturen (Betreuungsangebot und Hausaufgabenbetreuung) an. Es gibt auch bei diesem Betreu-
ungsangebot einkommensabhängige Tarife. Weitere Informationen zu diesem Angebot finden Sie un-
ter www.schule-neuenkirch.ch oder bei der Schulleitung unter 041 469 77 11. 


